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69. Sitzung 

23. März 2026 

 

  

Beginn: 14.03 Uhr  

Schluss: 16.44 Uhr  

Vorsitz: Herr Abg. Johannes Kraft (CDU) 

 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

 

Der Vorsitzende begrüßt den neuen Staatssekretär für Digitalisierung und Verwaltungsmo-

dernisierung sowie Chief Digital Officer (CDO), Herrn Matthias Hundt. Für den Senat ist 

zudem Herr Staatssekretär Hochgrebe (SenInnSport) anwesend.  

 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Sitzung live auf der Webseite des Abgeordneten-

hauses übertragen (Bild und Ton) und eine Aufnahme nachträglich auf der Webseite der Öf-

fentlichkeit zur Verfügung gestellt werde. Den Medienvertreterinnen und -vertretern wird die 

Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen gestattet (§ 4 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 der Haus-

ordnung der Präsidentin).  

 

Dem Ausschuss liegt die Einladung mit Tagesordnung vom 10. März 2026 vor.  

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Im Vorfeld der Sitzung wurden keine schriftlichen Fragen eingereicht. 

 

Nachdem Herr Staatssekretär Hundt (Skzl) die mündlich gestellten Fragen und Nachfragen be-

antwortet hat, wird Punkt 1 der Tagesordnung abgeschlossen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung 

  Bericht aus der Senatskanzlei  

Herr StS Hundt (Skzl) berichtet (siehe Inhaltsprotokoll).  

 

Frau Kamp (BlnBDI) berichtet (siehe Inhaltsprotokoll). 

 

Im Anschluss wird Punkt 2 der Tagesordnung abgeschlossen. 

 

 

Punkt 3 der Tagesordnung 

  Dringliche Vorlage – zur Beschlussfassung –  

Drucksache 19/2999 

Gesetz zur Änderung des Berliner 

Datenschutzgesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften  

0151 

DiDat(f) 

Sport* 

 

Herr StS Hochgrebe (SenInnSport) begründet die Vorlage. 

 

Frau Kamp (BlnBDI) nimmt einleitend Stellung.  

 

Herr Abg. Lehmann (SPD) begründet den Änderungsantrag zur Drucksache 19/2999 für die 

antragstellenden Fraktionen.  

 

Es werden angehört und beantworten Fragen der Ausschussmitglieder:  

 

− Herr Jan-David Franke, Referent Politik & Öffentlicher Sektor Wikimedia Deutschland – 

Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V. 

− Herr Johannes Rundfeldt, Gründer und Sprecher AG KRITIS 

− Herr Arne Semsrott, Leitung und Chefredaktion FragDenStaat 

− Herr Frank Teichert, stv. Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin 

 

Im Rahmen der Aussprache nimmt Herr StS Hochgrebe erneut Stellung und beantwortet Fra-

gen der Ausschussmitglieder. Frau Kamp (BlnBDI) nimmt ebenfalls erneut Stellung und be-

antwortet Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

Nach der Aussprache beschließt der Ausschuss wie folgt: 

 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und der SPD zur Drucksache 19/2999 (Anla-

ge) wird angenommen.  

 

(mehrheitlich mit CDU und SPD gegen GRÜNE, LINKE und AfD) 

 

Die so geänderte dringliche Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 19/2999 – wird 

angenommen.  

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/19/DiDat/vorgang/didat19-0151-v.pdf
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(mehrheitlich mit CDU und SPD gegen GRÜNE, LINKE und AfD)  

 

 Die Beschlussempfehlung an das Plenum ergeht mit Dringlichkeit.  

 

(mehrheitlich mit CDU und SPD gegen GRÜNE, LINKE und AfD)  

 

 

Punkt 4 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Die nächste (70.) Sitzung findet am Montag, dem 20. April 2026, um 14.00 Uhr statt. 

 

 

 

Der/Die Vorsitzende 

 

 

 

Johannes Kraft 

(stellvertretender Vorsitzender) 

Der Schriftführer 

 

 

 

Carsten Schatz 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD 

 

 

zur Drucksache 19/2999: 

 

 

Gesetz zur Änderung des Berliner Datenschutzgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 

 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen,  

 

Die Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 19/2999 mit folgenden Maßgaben, im 

Übrigen unverändert anzunehmen: 

 

I. Artikel 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

 

1. In Buchstabe a werden vor dem Wort „Ermittlungsverfahrens“ die Wörter 

„laufenden oder ruhenden“ eingefügt und die Wörter „Vorbereitung und“ 

gestrichen. 

 

2. In Buchstabe b werden die Wörter „Vorbereitung und“ gestrichen. 

 

II. In Artikel 3 Nummer 2 werden nach den Wörtern „Die Beobachtung öffentlich 

zugänglicher Räume“ die Wörter „in den Kassen- und Eingangsbereichen sowie an den 

Umgrenzungsanlagen“ eingefügt. 

 

  

Nick Saß-Bernardy
Textfeld
Anlage



 
 
 
 
 
 
 

Begründung 

Zu I.: 

Durch die Änderung wird sichergestellt, dass die bloße Möglichkeit einer gerichtlichen oder 

außergerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen nicht als Ausschlussgrund 

herangezogen werden kann. Eine Vorverlagerung des Ausschlussgrundes auf unbestimmte Zeit 

ist damit ausgeschlossen.   

Zu II.: 

Die Änderung präzisiert die Rechtsgrundlage in §24.   

 

 

  

Nick Saß-Bernardy
Textfeld
Anlage



 
 
 
 
 
 
 

Synopse der Änderungen der Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 19/2999 

Gesetz zur Änderung des Berliner Datenschutzgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 

Geltende Fassung 
 
 
(Auszug, nur die vom Änderungsantrag 
betroffenen oder für den Sinnzusammenhang 
erforderlichen Vor-schriften) 

Vorgeschlagene Fassung der Vorlage – zur 
Beschlussfassung – Drucksache 19/2999 
 
(Auszug, nur die vom Änderungsantrag 
betroffenen oder für den Sinnzusammenhang 
erforderlichen Vorschriften) 
 
Änderungen sind durch Fettdruck kenntlich 
gemacht. 

Fassung gemäß diesem Änderungsantrag 
 
 
 
 
 
 
Änderungen gegenüber der Vorlage – zur 
Beschlussfassung – Drucksache 19/2999 sind 
durch kursiven Fettdruck kenntlich gemacht. 

Berliner Informationsfreiheitsgesetz 

§ 9 Schutz besonderer öffentlicher Belange, der 
Rechtsdurchsetzung und der Strafverfolgung 
 
(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder 
Aktenauskunft besteht nicht, soweit und solange 
durch das vorzeitige Bekanntwerden des 
Akteninhalts der Erfolg bevorstehender 
behördlicher Maßnahmen, insbesondere von 
Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen, 
ordnungsbehördlichen Anordnungen und 
Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung 
vereitelt wird oder ein vorzeitiges Bekanntwerden 
des Akteninhalts nach der besonderen Art der 
Verwaltungstätigkeit mit einer ordnungsgemäßen 

§ 9 Schutz besonderer öffentlicher Belange, der 
Rechtsdurchsetzung und der Strafverfolgung 
 
(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder 
Aktenauskunft besteht nicht, soweit und solange 
durch das vorzeitige Bekanntwerden des 
Akteninhalts der Erfolg bevorstehender 
behördlicher Maßnahmen, insbesondere von 
Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen, 
ordnungsbehördlichen Anordnungen und 
Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung 
vereitelt wird oder ein vorzeitiges Bekanntwerden 
des Akteninhalts nach der besonderen Art der 
Verwaltungstätigkeit mit einer ordnungsgemäßen 

§ 9 Schutz besonderer öffentlicher Belange, der 
Rechtsdurchsetzung und der Strafverfolgung 
 
(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder 
Aktenauskunft besteht nicht, soweit und solange 
durch das vorzeitige Bekanntwerden des 
Akteninhalts der Erfolg bevorstehender 
behördlicher Maßnahmen, insbesondere von 
Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen, 
ordnungsbehördlichen Anordnungen und 
Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung 
vereitelt wird oder ein vorzeitiges Bekanntwerden 
des Akteninhalts nach der besonderen Art der 
Verwaltungstätigkeit mit einer ordnungsgemäßen 



 
 
 
 
 
 
 

Aufgabenerfüllung unvereinbar ist. Das Gleiche 
gilt, soweit und solange durch das vorzeitige 
Bekanntwerden des Akteninhalts der Erfolg eines 
Ermittlungsverfahrens wegen einer Straftat oder 
einer Ordnungswidrigkeit gefährdet werden kann 
oder nachteilige Auswirkungen für das Land Berlin 
bei der Durchführung eines laufenden 
Gerichtsverfahrens zu befürchten sind. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die öffentliche Stelle kann die Akteneinsicht 
oder Aktenauskunft unter Berufung auf Absatz 1 
nur für die Dauer von drei Monaten verweigern, 
wegen laufender Gerichtsverfahren nur bis zu 
deren rechtskräftigem Abschluss. Die 
Entscheidung ist entsprechend zu befristen. Nach 
Ablauf der Frist hat die öffentliche Stelle auf 
Antrag erneut zu entscheiden. Eine weitere 
Vorenthaltung der Akteneinsicht oder 
Aktenauskunft ist nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 weiterhin 
vorliegen. 

Aufgabenerfüllung unvereinbar ist. Das Gleiche 
gilt, soweit und solange durch das vorzeitige 
Bekanntwerden des Akteninhalts der Erfolg eines 
Ermittlungsverfahrens wegen einer Straftat oder 
einer Ordnungswidrigkeit gefährdet werden 
kann, nachteilige Auswirkungen für das Land 
Berlin bei der Durchführung eines laufenden 
Gerichtsverfahrens zu befürchten sind oder 
nachteilige Auswirkungen für das Land Berlin bei 
der Vorbereitung und Durchführung einer 
gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen 
unmittelbar zu befürchten sind. 
 
(2) Die öffentliche Stelle kann die Akteneinsicht 
oder Aktenauskunft unter Berufung auf Absatz 1 
nur für die Dauer von drei Monaten verweigern, 
wegen laufender Gerichtsverfahren sowie der 
Vorbereitung und Durchführung einer 
gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Geltendmachung nur bis zum rechtskräftigen 
Abschluss der Gerichtsverfahren oder bis zur 
Beendigung der außergerichtlichen 
Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen. 
Die Entscheidung ist entsprechend zu befristen. 
Nach Ablauf der Frist hat die öffentliche Stelle auf 
Antrag erneut zu entscheiden. Eine weitere 
Vorenthaltung der Akteneinsicht oder 
Aktenauskunft ist nur zulässig, wenn die 

Aufgabenerfüllung unvereinbar ist. Das Gleiche 
gilt, soweit und solange durch das vorzeitige 
Bekanntwerden des Akteninhalts der Erfolg eines 
laufenden oder ruhenden Ermittlungsverfahrens 
wegen einer Straftat oder einer 
Ordnungswidrigkeit gefährdet werden kann, 
nachteilige Auswirkungen für das Land Berlin bei 
der Durchführung eines laufenden 
Gerichtsverfahrens zu befürchten sind oder 
nachteilige Auswirkungen für das Land Berlin bei 
der Vorbereitung und Durchführung einer 
gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen 
unmittelbar zu befürchten sind. 
 
(2) Die öffentliche Stelle kann die Akteneinsicht 
oder Aktenauskunft unter Berufung auf Absatz 1 
nur für die Dauer von drei Monaten verweigern, 
wegen laufender Gerichtsverfahren sowie der 
Vorbereitung und Durchführung einer 
gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Geltendmachung nur bis zum rechtskräftigen 
Abschluss der Gerichtsverfahren oder bis zur 
Beendigung der außergerichtlichen 
Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen. 
Die Entscheidung ist entsprechend zu befristen. 
Nach Ablauf der Frist hat die öffentliche Stelle auf 
Antrag erneut zu entscheiden. Eine weitere 
Vorenthaltung der Akteneinsicht oder 



 
 
 
 
 
 
 

Voraussetzungen nach Absatz 1 weiterhin 
vorliegen. 

Aktenauskunft ist nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 weiterhin 
vorliegen. 

Bäder-Anstaltsgesetz 

§ 24 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an 
welchem die durch den Formwechsel gemäß § 22 
entstandene private Gesellschaft in das 
Handelsregister eingetragen wird. Der in Satz 2 
genannte Tag des Außerkrafttretens ist im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu 
machen. 

§ 24 Videoüberwachung 
 
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher 
Räume der Bäder mit Hilfe optisch-elektronischer 
Einrichtungen (Videoüberwachung) sowie die 
Verarbeitung der dadurch erhobenen 
personenbezogenen Daten ist zulässig, soweit sie 
 
 
 
1. zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen, 
 
2. zur Gewährleistung des oder 
Wiederherstellung eines sicheren Badbetriebes, 
 
3. zur Wahrnehmung oder Durchsetzung des 
Hausrechts insbesondere bei Verstößen gegen 
die Haus- und Badeordnung oder 
 
4. zum Schutz des Eigentums oder Besitzes 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Personen 
entgegenstehen. 
 

§ 24 Videoüberwachung 
 
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher 
Räume in den Kassen- und Eingangsbereichen 
sowie an den Umgrenzungsanlagen der Bäder 
mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen 
(Videoüberwachung) sowie die Verarbeitung der 
dadurch erhobenen personenbezogenen Daten 
ist zulässig, soweit sie 
 
1. zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen, 
 
2. zur Gewährleistung des oder 
Wiederherstellung eines sicheren Badbetriebes, 
 
3. zur Wahrnehmung oder Durchsetzung des 
Hausrechts insbesondere bei Verstößen gegen 
die Haus- und Badeordnung oder 
 
4. zum Schutz des Eigentums oder Besitzes 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Personen 
entgegenstehen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

(2) § 20 Absatz 2, 3 und 5 des Berliner 
Datenschutzgesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. S. 
418), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom [einsetzen: Datum und Fundstelle des 
Gesetzes zur Änderung des Berliner 
Datenschutzgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften] geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend. 

(2) § 20 Absatz 2, 3 und 5 des Berliner 
Datenschutzgesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. S. 
418), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom [einsetzen: Datum und Fundstelle des 
Gesetzes zur Änderung des Berliner 
Datenschutzgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften] geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend. 

 




